
Karl-Franzens-Universität Graz 
 
 
 
An den 
Studiendirektor der Karl-Franzens-Universität Graz 
im Wege der Studien- u. Prüfungsabteilung 
Universitätsplatz 3, 8010 GRAZ 
 
Antrag auf Beurlaubung 
 

Matrikelnummer 
 

Familien- und Vorname(n)  
 

Zustelladresse (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) 
 

Telefonnummer E-mail 

 
Der Antrag auf Beurlaubung muss spätestens bis zum Ende der Allgemeinen Zulassungsfrist des 
Semesters, für das die Beurlaubung beantragt wird, gestellt werden. Die Beurlaubung ist höchstens 
für die Dauer von zwei Semestern je Anlassfall möglich. 
 

Ich beantrage die Beurlaubung aus folgendem Grund: 
 

 Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes 
 Betreuung von eigenen Kindern 
 Schwangerschaft 
 Sonstiger Grund:  

 
für das/die Semester:

 

 
Wichtig! Ich nehme zur Kenntnis, dass während der Beurlaubung die Zulassung zum Studium 
aufrecht bleibt und der ÖH-Beitrag zu entrichten ist. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, das 
Ablegen von Prüfungen sowie die Einreichung und Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten ist ab 
Beginn des Semesters, für das die Beurlaubung gelten soll, jedoch unzulässig. Widerrechtlich 
abgelegte Prüfungen werden für ungültig erklärt. Die Fristen für den Abschluss des Studiums nach 
dem alten Studienplan werden durch die Beurlaubung nicht verlängert. 
 
 
 

Datum  Unterschrift 
   

 
Entscheidung des Studiendirektors 
 
Für das/die Semester    
 
wird der Antrag auf Beurlaubung   genehmigt  nicht genehmigt
 
Für den Studiendirektor: 
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